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Ihre E-Mails vom 16. September 2019 und 6. November2019

Schr gechrüug

 

mit 0.9. Schreibenstellten Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz

(IFG) und baten um Mitteilung der Anzahl derpolizeilichen Kontrollen im Zusammenhang

mit Fahrradstraßen 2018 und 2019, sowie die jeweilige Anzahl der dabeifestgestellten

Verstöße.

AufIhren Antrag ergeht der folgende

Bescheid:

1. Ihrem Antrag auf Akteneinsicht gebeich statt.

2. Für die Akteneinsicht wird eine Gebühr in Höhe von 26,00 Euro festgesetzt.

Ich bitte Sie, die Zahlung des Betrages von 26,00 Euro innerhalb von 14 Tagen nach Zu-

gang dieses Bescheides unter Angabe derfolgenden Buchungsmerkmale

Empfangsberechtigter: LandeshauptkasseBerlin

IBAN: DE12 100100100000137106

BIC: PBNKDEFF100

Verwendungszweck: Kassenzeichen 0930008629182 IFG 73.19

vorzunehmen,

Verkehrsverbindungen Zahlı bi "2-sv lungen: ungen bitte nur bargeldlos an:
, 240 „Mollstr./Otto-Braun-Str.“aBTUnaRREr Kasseune

Tram M4, M5, M6 „U-Bhf. Alexanderplatz” Bus 148 „U-Bhf, Alexanderplatz" Kontonummer 137106
Tram M8 „Mollstr /Otto-Braun-Str." Bus 100, 200 *Memhardstr." Bankleitzahl 100 100 10

Tram M2, MB „Mollstr./Prenzlauer Allee“ Bus TXL, 100 „S + U-Bhf. Alexanderplatz* IBAN: DE12100100100000137106
‚ BIC: PBNKDEFF100

 



Zu 1.:
 

Jahr
 

Anzahl von Einsätzen nach Kontrollort 2018 Jan — Aug
2019

Gesamt
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Choriner Straße
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Linienstraße
 

Prinzregentenstraße
  Rochstraße
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Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach Jahr
 

Tatbestand und Tatort 2018 Jan - Aug
2019

Gesamt

 

Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen

244.1, 244.2).
 

Weigandufer o
O

 

Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen

244.1, 244.2) und behinderten +) dadurch Andere.
o
l
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Linienstraße —
_

 

Choriner Straße >

 

Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen

244.1, 244.2).
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Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach Jahr
Tatbestand und Tatort 2018

|

Jan- Aug

|

Gesamt
2019

Sie parkten länger als 1 Stunde auf einer Fahr- 0 1 1radstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten
+) dadurch Andere.
Weigandufer 0 L g
Gesamt 14 16 =       

Zu 2.:

Die WahrnehmungIhres Informationsrechts ist gemäß 8 16 IFG gebührenpflichtig.

Gemäß8 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit

8 5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO) in der Fassung vom 24. November

2009 (GVBI. S. 707) sowie der Anlage zur VGebO (Gebührenverzeichnis), Anlage zuletzt

geändert durch Verordnung vom 10. Oktober 2017 (GVBl. S. 549), Tarifstelle 1004 b) Nr. 1

betragen die Kosten für eine einfache Akteneinsicht 5,- bis 100,- Euro.

Die Höhe der Gebührist nach 8 5 Nr. 2 VGebO zu bemessen nach dem Umfang der

Amtshandlung und den Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung der Amtshandlung

ergeben. Für die verwaltungsmäßigen Tätigkeiten zur Vorbereitung der Aktenauskunft ist

ein zeitlicher Arbeitsaufwand voneiner halben Stunde entstanden.

Im Vergleich zu anderen Anträgen nach dem IFG auf einfache Aktenauskunft liegt dieser

Verwaltungsaufwand im unteren Viertel des Gebührenrahmensvon 5,- — 100,- Euro, so

dass eine Gebühr von 26,00 Euro festzusetzen war.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Erist innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabedieses Bescheidesschriftlich oder zur Niederschrift beim Polizeipräsidenten
in Berlin, Justiziariat, Keibelstraße 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass beischriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann ge-
wahrt ist, wenn der Widerspruchinnerhalb der Frist eingegangenist.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

AXT
'Alberts

 


